
Stadt Raguhn-Jeßnitz Raguhn-Jeßnitz, 13.03.2026
Amt: Hauptamt Kurzzeichen SB: Frau Mädchen-

Vötig
Az.:

BESCHLUSSVORLAGE NR. 40-2026

Vorgesehene
Beratungsfolge

Sitzung
am:

Behandlung des TOP Abstimmung

öffentlich nichtöffentlich
Haupt- und
Finanzausschuss

25.03.2026 0 0 0 0

Stadtrat 25.03.2026 0 0 0 0

GEGENSTAND: Neufassung der  Richtlinie  zur  Vergabe  von  Brauchtumsmitteln  der
Ortschaften der Stadt Raguhn-Jeßnitz   

Kurzdarstellung des Sachverhaltes:Seit dem 01.01.2025 gilt die im Jahre 2024 von
der Stadt  Raguhn-Jeßnitz  beschlossene  Richtlinie  zur  Vergabe  von
Brauchtumsmitteln der  Ortschaften  der  Stadt  Raguhn-Jeßnitz.  Innerhalb  des
vergangenen Jahres  erreichten  die  Stadt  Raguhn-Jeßnitz  aus  den  Ortschaften,
insbesondere bei  der  diesjährigen  Vergabe  der  Brauchtumsmittel,  zahlreiche
Anregungen zur  Vereinfachung  der  Richtlinie,  zur  Erweiterung  von  Befugnissen  der
Ortschaften bei  der  Verteilung  der  Mittel  sowie  zum  Zulassen  des  vorzeitigen
Maßnahmebeginns.

Aus diesem  Grunde  wurde  die  Richtlinie  überarbeitet.  Aufgrund  der  Vielzahl  der
Änderungen wird eine Neufassung der Richtlinie,  die rückwirkend zum 01.01.2026 in
Kraft treten soll, empfohlen.    

Gesetzliche
Grundlagen:

§ 84  Abs.  3  Nr.  3  -  5.,  Nr.  8  Nr.  KVG  LSA
(Kommunalverfassungsgesetz des  Landes  Sachsen-Anhalt),  §  16
Abs. 2  (c)  -  (e),  (h)  Hauptsatzung  der  Stadt  Raguhn-Jeßnitz,
Haushaltssatzung in der jeweils geltenden Fassung      

Finanzielle Auswirkungen:
  

Nein

Produkte / Kostenstellen im laufenden HH-Jahr Folgejahr/e 
 

BESCHLUSS-VORSCHLAG: Der Stadtrat  der  Stadt  Raguhn-Jeßnitz  beschließt  die
Neufassung der  Richtlinie  zur  Vergabe  von  Brauchtumsmitteln  der  Ortschaften  der
Stadt Raguhn-Jeßnitz in der beigefügten Fassung.    

ABSTIMMUNGSERGEBNIS
Mitgliederzahl: 21

Anwesende Mitglieder: davon Mitwirkungsverbot (§ 33 KVG LSA): ____
Ja-Stimmen

Nein-Stimmen
Enthaltungen

Anw Ja N E


